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Landkreis Ebersberg

Kreis-und Strategieausschuss am 21.02.2022 
TOP 5 ö

Bezirksumlage; Analyse der 
Zahlungsströme des Bezirks Oberbayern

Landkreis 

Ebersberg

Folie 2

KSA, 21.02.2022

Sachverhalt

Seit 2011 analysiert der 

Landkreis die Zahlungsströme 

mit dem Bezirk, die seit diesem 

Jahr standardisiert den 

Landkreisen zur Verfügung 

gestellt werden. 

In diesem Jahr werden die 

Analysen zum dritten Mal  dem 

Kreis- und Strategieausschuss 

vorgestellt.
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Landkreis 

Ebersberg

Folie 3
KSA, 21.02.2022

Die Bezirksumlage

2021 beträgt die Kreisumlage 86.511.810 €, 47,2 % davon werden 

unmittelbar an den Bezirk für die dortige Aufgabenerfüllung 

„durchgereicht“.

Im Jahr 2021 hat sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr (45,7 %) 

verschlechtert, weil die Kreisumlage unverändert blieb, während sich 

die Bezirksumlage um  0,7 % erhöht.

Landkreis 

Ebersberg

Folie 4

KSA, 21.02.2022

Leistungen des Bezirks für die 
Bürgerinnen und Bürger des LK

Der Landkreis zahlte 2020 für den Einzelplan 4 

(Sozialleistungen) eine BU in Höhe von 36.800.812 € an den 

Bezirk. Der Anteil für die Sozialleistungen, die in den LK EBE 

zurückflossen, betrug 37.044.277 €. Das bedeutet, es flossen 

um 243.465 € mehr an Leistungen in den Landkreis zurück als 

der Anteil der BU für die Sozialleistungen betrug.

Vergleich mit den Vorjahren:

Nettoempfänger 2020:    243.465 €

Nettoempfänger 2019: 1.712.414 €

Nettoempfänger 2018: 1.392.014 €

Nettozahler 2017:            434.804 €

Nettoempfänger 2016:   455.929 €

Nettoempfänger 2015:1.382.868 €

Nettoempfänger 2015:1.382.868 €

Nettozahler 2014:    755.231 €

Nettozahler 2013: 1.374.006 €

Nettozahler 2012: 1.661.811 €

Nettozahler 2011: 4.726.315 €
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Landkreis 

Ebersberg

Folie 5
KSA, 21.02.2022

Die 4 Hauptleistungen des Bezirks
BundesteilhabeG entlastet 
den Bezirk nicht!
Folge: Bezirksumlage steigt, 
seit 2018 um 2,2 Punkte, 

2022 um weitere 0,3 Punkte

80 % der Leistungen 
des Bezirks sind Ein-
gliederungsleistungen
für Behinderte

Landkreis 

Ebersberg

Folie 6

KSA, 21.02.2022

Eingliederungshilfe für Behinderte
Analyse der Fallzahlen

Grundaussage: Die Eingliederungshilfe steigt kontinuierlich an. Die 

Fallzahlen sind seit 2011 wie folgt gestiegen:

ambulante Hilfen:       + 86 % 

teilstationäre Hilfen: + 109 %

vollstationäre Hilfen:  + 17 %
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Landkreis 

Ebersberg

Folie 7
KSA, 21.02.2022

Eingliederungshilfe für Behinderte
Analyse der Kosten pro Fall

In Ebersberg kostet ein Fall ambulanter Hilfe pro Jahr 7.209 € 

(Steigerung gegenüber Vorjahr um 33,15 %), eine teilstationäre Hilfe 

18.023 € (Senkung gegenüber Vorjahr um -3,6 %) und ein Fall 

vollstationärer Hilfe kostet 45.365 € pro Jahr (Steigerung gegenüber 

Vorjahr 2,96 %).

Landkreis 

Ebersberg

Folie 8

KSA, 21.02.2022

Stellschrauben für Steuerung

Die Frage, wo die Stellschrauben für Steuerung liegen, wurde vom 

Bezirk insofern beantwortet, als folgende Institutionen und Gremien 

die Entwicklung steuern: Landesarbeitsgemeinschaft der 

öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, Landesentgelt-

kommissionen, Bezirksentgeltkommissionen und Bezirk Oberbayern.

Die Steigerungen rühren aus den dort getroffenen 

Entgeltverhandlungen, die diese Steigerungsraten vorsehen. 

Der Druck auf die Entgeltverhandlungen wird mit der sinkenden 

Umlagekraft stark steigen. Einerseits steigen die Anforderungen an 

das Pflegepersonal mit Corona enorm und andererseits reduzieren 

sich die Einnahmen der Kommunen, die diese Leistungen zu 

bezahlen haben. Das alles ist wenig überraschend.

Der „Mechanismus“ ist bekannt: sinkt die Umlagekraft, steigen die 

Sozialausgaben – die Schere geht auseinander!
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Landkreis 

Ebersberg

Folie 9
KSA, 21.02.2022

Ambulante Hilfen für Menschen mit 
Behinderung  . SiVo S. 5

Seit Berichtsbeginn im Jahr 2012 stiegen die Fallkosten im Bereich der 

ambulanten Hilfen im Schulalter sehr stark um 240% (jährlicher 

Durchschnitt 30 %). 

Landkreis 

Ebersberg

Folie 10

KSA, 21.02.2022

Teilstationäre Hilfen für Menschen 
mit Behinderung – Seite 6 SiVo
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Landkreis 

Ebersberg

Folie 11
KSA, 21.02.2022

Vollstationäre Hilfen für Menschen 
mit Behinderung  - SiVo S. 7

Die Fallkosten stiegen seit 2012 beim stationären Wohnen mit 

Tagesbetreuung um 6,2 % (durchschnittliche jährliche Erhöhung 

0,8 %), beim stationären Wohnen ohne Tagesbetreuung um 40 % 

(durchschnittliche jährliche Erhöhung 5 %).  

Die Beeinflussbarkeit der Kosten liegt laut Aussage des Bezirks 

auch hier bei den verschiedenen Entgeltkommissionen.

Landkreis 

Ebersberg

Folie 12

KSA, 21.02.2022

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Die Einrichtungen zur ambulant-komplementären Versorgung 

(Förderung der freien Wohlfahrtspflege) werden vom Bezirk wie folgt 

gefördert:

2013: 1.247.065 €

2014: 1.609.468 €

2015: 1.668.132 €

2016: 1.883.137 €

2017: 2.285.025 €

2018: 2.129.003 €

2019: 2.373.675 €

2020: 2.693.393 €
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Landkreis 

Ebersberg

Folie 13
KSA, 21.02.2022

Auswirkungen auf den Haushalt

Die um 4,6 % gegenüber dem Vorjahr gestiegene Bezirksumlage in 

Höhe von 38.794.111 € ist aus der um ebenfalls 4,6 % gestiegenen 

Kreisumlage in Höhe von 84.950.073 € zu finanzieren. 

Damit verbleibt für die eigene Aufgabenerfüllung des Landkreises ein 

Anteil von 46.155.962 €.

Die Sozialausgaben werden in künftigen Jahren in einer noch 

höheren Dynamik steigen! 

Die Anteile aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes für die 

Eingliederungshilfe für Behinderte, die derzeit bei den Gemeinden 

ankommen (s. Haushalt 2021) werden künftig über die Kreisumlage 

an die Bezirksumlage abzuführen sein.

Einzige Alternative sind Leistungseinschnitte bei den 

Sozialausgaben (insb. freiwillige Leistungen) um das enorme 

Wachstum einzubremsen!

Landkreis 

Ebersberg

Folie 14

KSA, 21.02.2022

Beschlussvorschlag

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss 

vorgeschlagen:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Zahlen jährlich 

fortzuschreiben und dem Kreis- und Strategieausschuss zu 

berichten.

2. Die Sitzungsvorlage wird an den Bezirk Oberbayern zur 

Kenntnis und mit der Bitte um Rückmeldung gegeben.


